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Ergebnisse des Hearings im EMPL-Ausschuss 

Der Beschäftigungs- und Sozialausschuss führte am 7. Oktober 2004 das erste Hearing eines EP-Ausschusses über REACH in der neuen Legislaturperiode durch. An der Aussprache nahmen über 150 Experten und Sachverständige aus der Chemischen Industrie, dem Mittelstand, den Gewerkschaften, der Arbeitsmedizin und der EU-Kommission teil. Das Hearing hat gezeigt, dass REACH von den Führungskräften und Arbeitnehmern prinzipiell begrüßt wird, jedoch in seiner jetzigen Form als zu komplex, bürokratisch und kostenaufwendig - insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) - angesehen wird. Konsens konnte darüber erzielt werden, ein effizientes und funktionsfähiges System zu implementieren, ohne dass eine notwendige Preistransparenz und Offenlegung von Informationen mit dem Schutz von Betriebsgeheimnissen kollidieren.
Erfahrungen vor Ort

Ihr Berichterstatter hat in den letzten Wochen über 30 Unternehmen aus der Chemischen Industrie, der Textilindustrie, Elektroindustrie und Lackindustrie besucht, um mit dem Management und der Belegschaft zu sprechen und sich vor Ort über die praktischen Umsetzungsprobleme von REACH zu informieren. Für multinationale Chemie-Unternehmen dürften die hohen Anforderungen von REACH zu schultern sein. Hingegen stellt es die KMU vor größte Probleme, insbesondere solche, die Spezial-Chemikalien produzieren. 

Beschäftigungseffekte

Bislang haben weder die Kommission noch eine wissenschaftliche oder andere Einrichtung eine Folgenabschätzung der sozialen Dimension von REACH vorgelegt. Dies ist jedoch unerlässlich vor einer Abstimmung im Parlament. Anhand von mehreren unabhängigen Studien ist grundsätzlich festzustellen, dass mit erheblichen Beschäftigungsrückgängen in der Chemieindustrie und weiteren von REACH betroffenen Branchen gerechnet wird. 

Arbeitsschutz

REACH umfasst jede Verwendung eines Stoffes von der Herstellung bis zur Entsorgung und die damit verbundenen Risiken an den jeweiligen Arbeitsplätzen und steht in Konkurrenz zur Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. In der Diskussion scheint es Einigkeit zu geben, die Richtlinie 98/24/EG beizubehalten - REACH sollte klarer von ihr abgegrenzt werden. Wie ein Arbeitsmediziner in der Anhörung ausführte, besteht das Problem im Bereich des Arbeitsschutzes nicht in mangelnder oder unzureichender Regulierung, sondern in unzureichender Umsetzung. 

Expositions- und Verwendungskategorien

Ein Hauptproblem beim aktuellen REACH Vorschlag ist, dass Stoffproduzenten, Importeure und die nachgeschalteten Anwender nicht über ein einheitliches Instrument zur Risikobewertung eines Stoffes und Weitergabe dieser Informationen bei gleichzeitigem Schutz von Betriebsgeheimnissen verfügen. Um ein solches Instrument für alle Beteiligten in der Produktkette umsetzbar zu machen, muss die Zahl der Bewertungsfälle durch die Bildung von Kategorien eingegrenzt werden. Statt Produktgruppen zu betrachten, lassen sich unabhängig von der Anwendung eines Stoffes typische Expositionen von Mensch und Umwelt identifizieren. Zu ihrer leichteren Erfassung und Handhabung sind einige neue Softwareprogramme in der Entwicklung, die eine besondere Beachtung und Förderung verdienen. 

Priorisierung

Bei der Registrierung ist darauf zu achten, dass zunächst die Stoffe mit dem größten Risikopotential bearbeitet werden. Für die Bewertung werden toxikologische/umweltrelevante Eigenschaften, Verwendung, Exposition und Produktionsmenge der Stoffe herangezogen. Diese Kerninformationen müssen vorliegen, um eine risikobasierte Priorisierung durchzuführen. 

Registrierung

Aufbauend auf einem Satz von Kerninformationen sollten im Rahmen der Registrierung Daten oder Prüfungen gefordert werden, wenn es die ermittelten Verwendungen und Expositionskategorien verlange. Somit können Datenfriedhöfe vermieden und REACH deutlich billiger und effizienter werden. 

Modell "Ein Stoff, eine Registrierung"

Ihr Berichterstatter plädiert dafür, dass ein Stoff, der bereits zentral bei der Chemikalienagentur registriert wurde, nicht ein zweites Mal angemeldet werden muss. Den Unternehmen, die z. B. zum Schutz von Betriebsgeheimnissen keine Daten mit anderen Unternehmen teilen bzw. ihre jeweiligen Anwendungen nicht dem Stoffproduzenten mitteilen wollen, muss es freistehen, eine eigene Registrierung durchzuführen. Konsortien sollten grundsätzlich freiwillig sein. 

Handel: Keine Benachteiligung von europäischen Herstellern

Die im Kommissionsvorschlag enthaltenen Regelungen für Erzeugnisse/Artikel benachteiligen in der EU hergestellte Fertigartikel erheblich gegenüber konkurrierenden Importen. Die in der EU hergestellten Erzeugnisse, die für Staaten außerhalb der EU bestimmt sind, dürften aufgrund der durch REACH verursachten höheren Kosten international weniger wettbewerbsfähig sein. Daher muss an Lösungen gearbeitet werden, die exportorientierte Unternehmen in der EU nicht benachteiligen, z.B sollte es Ausnahmeregelungen geben für jene Stoffe, die ausschließlich für den Export in Nicht-EU-Staaten produziert werden. 
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